
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiene- und Sicherheitskonzept für Handballspiele mit Zuschauern 
in der Sporthalle des Wossidlo - Gymnasiums Waren 

 

Zur Vermeidung von Infektionen mit COVID-19 bei der Durchführung dieser Sportveranstaltungen sind nachfolgende 
Festlegungen und Regeln durch die Aktiven und Zuschauer einzuhalten: 
 

 Je nach Stufenplan der Landesregierung und des Landkreises sind unterschiedliche Regelungen zutreffend 
(sh. Aushang). Es gelten die Regelungen nach aktueller Stufe des Landkreises. Sollte der Landkreis in Stufe 
2 (gelb) rutschen, dann gilt beim Einlass die 2-G-Regel (geimpft oder genesen). Ab Stufe 3 (Orange) gilt die 
2-G+-Regel. Geboosterte, "frisch"-Geimpfte, "frisch"-Genesene und geimpfte Genesene sind von dem 
Testerfordernis bei 2G-Plus befreit. Bei Schülerinnen und Schülern genügt (außer in den Schulferien) der 
Schülerausweis als Testnachweis   

 Die Personenzahl an den Veranstaltungstagen ist auf maximal 200 gleichzeitig anwesende Personen 
(Aktive und Zuschauer) begrenzt. Anzahl der Zuschauer der Gastmannschaft beträgt 20 Personen. Ab Stufe 
rot ist die Zahl der anwesenden Personen auf 100 begrenzt. Zuschauer sind in Stufe rot nicht zugelassen. 

 Die Türen zur Sporthalle und die Kippfenster an den Hallenwänden bleiben zum Zwecke der Belüftung 
ständig offen. 

 Der Zu- und Ausgang in und aus der Sporthalle für Aktive und Zuschauer erfolgt kontrolliert unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m. Aktive und Zuschauer des HSV 90 Waren e.V. und des 
Gastvereins betreten die Halle von der Parkplatz-Seite. Das Verlassen der Halle erfolgt über den Ausgang 
der Schulhofseite. 

 Analog sind die Kabinen und Zuschauerplätze für Heim, -und Gastmannschaften zugeteilt (Heim – 
Parkplatzseite; Gast - Schulhofseite). Zuschauer, welche nicht zu einem Haushalt gehören, müssen den 
Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

 Nach Betreten der Sporthalle muss jeder seine Hände desinfizieren. Dazu stehen Spender in den 
Eingangsbereichen bereit. 

 Jeder, der die Sporthalle betritt, ist in einer Anwesenheitsliste mit Namen und Telefonnummer zu 
erfassen. Für Aktive, die in den Spielprotokollen aufgeführt werden, ist dies nicht erforderlich. Die 
Anwesenheitslisten werden für 4 Wochen vom Verein aufbewahrt und anschließend vernichtet. Zusätzlich 
kann die Datenerfassung über die Luca-App erfolgen. 

 Personen, die erkennbare Krankheitssymptome aufweisen, haben keinen Zutritt zur Halle. 
 In der Halle besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. 
 Ausgenommen von dieser Tragepflicht sind die aktiv am jeweiligen Spiel Beteiligten (Spieler, 

Trainer/Betreuer auf der Bank sowie Schiedsrichter und das Kampfgericht). Weiterhin brauchen sie in den 
Kabinen und auf dem kürzesten und direkten Weg zum und vom Spielfeld keinen Mund-Nasenschutz 
tragen. 

 In der Halle findet kein Verkauf von Speisen und Getränken statt. 
 Die teilnehmenden Teams sind vorab über dieses Konzept zu informieren. Dies erfolgt über die Homepage 

des HSV 90 Waren e.V. sowie einen entsprechenden Verweis im nu-Liga-Info-Portal. Der jeweilige 
Mannschaftsverantwortliche unterschreibt auf der Anwesenheitsliste, dass sein Team über die 
Verhaltensregeln unterwiesen wurde und diese einhält. 

 Das Konzept ist an den Zugängen zur Halle deutlich sichtbar auszuhängen. 
 Die Benutzung der Dusche ist verboten! Waschräume sind nur für maximal 2 Personen gleichzeitig 

zugelassen. WC-Räume dürfen nur einzeln betreten werden. 
 Es besteht ein absolutes Alkoholverbot vor und in der Sporthalle. 

 
Diese Regeln gelten bis auf Widerruf und werden gegebenenfalls situationsbedingt angepasst. 


